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Dr. Ingo Behrendt

Vorstandsvorsitzender  

NEXUS AG

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung 
der NEXUS AG

am Mittwoch, dem 01.06.2011,  
um 11.00 Uhr

im Haus der Wirtschaft,
Willi-Bleicher-Straße 19,
70174 Stuttgart

NexuS AG

Villingen-Schwenningen

WKN 522 090

ISIN De0005220909

Dr. Ingo Behrendt

Vorstandsvorsitzender 

NEXUS AG
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Tagesordnung

 1. Vorlage des festgestellten Jahres-
abschlusses der NEXUS AG zum 
31.12.2010, des Lageberichtes, des 
 Berichtes des Aufsichtsrats, des 
 gebilligten Konzernabschlusses zum 
31.12.2010 und des Konzernlagebe-
richtes sowie des erläuternden Berichts 
des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 
des Handelsgesetzbuches für das 
 Geschäftsjahr 2010

Die zu Tagesordnungspunkt 1 vorgelegten Unterlagen können 

von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Inter-

netseite der Gesellschaft unter www.nexus-ag.de unter der 

Rubrik Investor Relations/Hauptversammlungen/HV 2011 

eingesehen werden. Sie liegen zudem ab Einberufung der 

Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der NEXUS AG, 

Auf der Steig 6, 78052 Villingen-Schwenningen, zur Einsicht 

der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unver-

züglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. 

Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 

01.06.2011 zugänglich sein und mündlich erläutert wer-

den. Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 

zu Tagesordnungspunkt 1 vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat 

den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 

Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der 

Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. 

Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG 

die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahres-

abschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu 

beschließen hat, liegen nicht vor.
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 2. Beschlussfassung über die Entlastung 
der Mitglieder des Vorstands

 3. Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Aufsichtsrates

 4. Wahl des Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers für das  
Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen 

Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 

2010 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen 

Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HHS Hellinger Hahnemann 

Schulte-Gross GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttg-

art, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

Der Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung des Prüfungs-

ausschusses.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts

NEXUS AG, c/o Landesbank 
Baden-Württemberg, 
Abteilung: 4027 H Hauptversammlungen, 

Am Hauptbahnhof 2,

70173 Stuttgart,

Telefax: +49 711 / 127 - 79256,

E-Mail: HV-Anmeldung@LBBW.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres 

 Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den zur Teilnahme 

berechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversamm-

lung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 

sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Über-

sendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbe-

sitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen und sich frühzeitig mit 

ihrem depotführenden Institut in Verbindung zu setzen. Die Ge-

sellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echt-

heit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren 

Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann 

die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme 

an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

zurückweisen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 

sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft 

ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des An-

teilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut 

in Textform erstellte und in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des 

21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen, und zwar auf 

 Mittwoch, den 11.05.2011, 00:00 Uhr (sog. Nachweisstichtag). 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

müssen  der Gesellschaft jeweils bis spätestens Mittwoch, den 

25.05.2011, 24:00 Uhr, unter nachfolgender Adresse zugehen: 
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Nachweisstichtag gemäß § 123 Abs. 3 AktG 
und dessen Bedeutung

Im Verhältnis zu der Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur 

derjenige als Aktionär, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung und der Umfang des Stimmrechts bemes-

sen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des 

 Aktionärs zum Nachweisstichtag. Aus dem Nachweisstichtag 

resultiert keine Veräußerungssperre für den Anteilsbesitz. 

Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung 

des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die 

Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts ausschließ-

lich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag 

maßgeblich, d. h. etwaige Veränderungen des Anteilsbe-

sitzes oder Übertragungen von Aktien nach dem Nachweis-

stichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des 

Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweis-

stichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär 

werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei 

denn, sie lassen sich von Aktionären, die zur Teilnahme und 

Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind, bevollmächtigen 

oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstich-

tag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung der 

Aktionäre. 
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Gemäß § 134 Abs. 3 AktG bedürfen die Erteilung der Voll-

macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung  

gegenüber der Gesellschaft der Textform. Aktionäre können 

für die Vollmachtserteilung den Vollmachtsabschnitt auf dem 

Eintrittskartenformular, das sie nach der Anmeldung erhalten, 

verwenden; möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine ge-

sonderte Vollmacht in Textform ausstellen.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, ist die Ge-

sellschaft nach § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine 

oder mehrere von ihnen zurückzuweisen.

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, ihnen gleich-

gestellten Instituten oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 

125 Abs. 5 AktG), Aktionärsvereinigungen oder Personen, 

für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelung des § 135 

Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, genügt es, wenn die 

Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar  

festgehalten wird; die Vollmachtserklärung muss zudem 

vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung 

verbundene Erklärungen enthalten. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen 
Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 

teilnehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversamm-

lung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kre-

ditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere 

Person ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristge-

rechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis 

des Anteilsbesitzes entsprechend der vorstehenden Bestim-

mungen erforderlich. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag 

der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorge-

wiesen werden oder der Gesellschaft bis spätestens Montag, 

den 30.05. 2011, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse 

zugehen:

NEXUS AG
Investor Relations
Auf der Steig 6

78052 Villingen-Schwenningen

Telefax: +49 7721 / 8482 - 311

E-Mail: hv@NEXUS-ag.de

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich in der 

Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte,  

weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu 

lassen. Aktionäre, die eine Vollmacht bzw. Weisungen an 

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen wollen, 

benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. 

Nähere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein 

entsprechendes Formular für die Erteilung von Vollmachten 

und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft 

ebenfalls in Textform übermittelt werden. Ohne ausdrückliche 

Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter der 

NEXUS AG das Stimmrecht nicht ausüben.

Falls die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
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Rechte der Aktionäre

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 
nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 

Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von   

EUR 500.000,00 erreichen (sog. Quorum) können gemäß 

§ 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 

 Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden.  Jedem 

neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den 

Vorstand (NEXUS AG, Vorstand, Auf der Steig 6, 78052 

 Villingen-Schwenningen) zu richten, und muss der Gesell-

schaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zu-

gehen (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag 

des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis 

Sonntag, den 01.05.2011, 24:00 Uhr.

Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie mindestens 

seit drei Monaten Inhaber der Aktien sind. Es ist unklar, ob 

es bei der Berechnung der Dreimonatsfrist auf den Tag der 

Hauptversammlung ankommt oder auf den Zeitpunkt des 

Zugangs des Ergänzungsverlangens bei der Gesellschaft. 

Zugunsten der Antragsteller geht die Gesellschaft davon aus, 

dass es bei der Berechnung der Dreimonatsfrist auf den Tag 

der Hauptversammlung ankommt. Die Gesellschaft wird da-

her diese für die Antragssteller günstigere Fristberechnung 

anwenden und das Ergänzungsverlangen bekanntmachen, 

wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Aktien, die das 

Quorum erfüllen, seit dem 01.03.2011 gehalten werden. 

treter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigt 

werden sollen, bitten wir aus organisatorischen Gründen, 

die Vollmachten und Weisungen spätestens bis Montag, den 

30.05.2011, 24:00 Uhr, ebenfalls an folgende Adresse zu 

übermitteln: 

NEXUS AG
Investor Relations
Auf der Steig 6

78052 Villingen-Schwenningen

Telefax: +49 7721 / 8482 - 311

E-Mail: hv@NEXUS-ag.de

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht 

zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis des 

Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen er-

bracht haben und zur Hauptversammlung erschienen sind, 

an, die von der Gesellschaft benannten, weisungsgebun-

denen Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung 

mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von 
 Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre sind berechtigt, Anträge zu einzelnen Tagesord-

nungspunkten zu stellen (vgl. § 126 AktG); dies gilt auch für 

Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG). 

Die Gegenanträge und Wahlvorschläge der Aktionäre sind 

ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

NEXUS AG
Investor Relations
Auf der Steig 6

78052 Villingen-Schwenningen

Telefax: +49 7721 / 8482 - 888

E-Mail: hv@NEXUS-ag.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 

werden nicht berücksichtigt. 

Die Gesellschaft wird gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträ-

ge einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 

und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der In-

ternetseite der Gesellschaft unter 

www.nexus-ag.de unter der Rubrik Investor Relations/Haupt-

versammlungen/HV 2011

zugänglich machen, wenn ihr die Gegenanträge mit einer 

Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung 

unter der vorstehend angegebenen Adresse zugehen (wobei 

der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs 

nicht mitgerechnet werden). Der Zugang muss also bis späte-

stens Dienstag, den 17.05.2011, 24:00 Uhr, erfolgen. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, von der Veröffentlichung eines 

Gegenantrags und dessen Begründung unter den in § 126 

Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen abzusehen, zum 

Beispiel soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichma-

chen strafbar machen würde oder wenn der Gegenantrag zu 

einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptver-

sammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags 

braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-

samt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptver-

sammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesord-

nungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung an die 

Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf 

hin, dass Gegenanträge, die der Gesellschaft fristgerecht über-

mittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung 

finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden.

Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmit-

gliedern oder Abschlussprüfern gelten gemäß § 127 AktG die 

vorstehenden Bestimmungen sinngemäß. Allerdings brauchen 

Wahlvorschläge von Aktionären nicht begründet zu werden 

und eine Veröffentlichung kann außer in den in § 126 Abs. 

2 AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der 

Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort 

der von dem Aktionär zur Wahl vorgeschlagenen Person ent-

hält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen 

 außerdem nicht veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag 

keine Angabe zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und 

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 

enthält. 

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvor-

schläge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang unter 

der Internetadresse

www.nexus-ag.de unter der Rubrik Investor Relations/Haupt-

versammlungen/HV 2011

veröffentlichen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung 

werden ebenfalls unter der vorstehend genannten Interneta-

dresse veröffentlicht.
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Auskunftsrecht des Aktionärs nach   
§ 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-

schaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 

ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die recht-

lichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 

einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des 

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen, da zu Tagesordnungspunkt 1 auch der Kon-

zernabschluss und der Konzernlagebericht der Hauptver-

sammlung vorzulegen sind. Von der Beantwortung einzelner 

Fragen kann der Vorstand nur aus den in § 131 Abs. 3 AktG 

genannten Gründen absehen, zum Beispiel weil die Erteilung 

der Auskünfte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

dazu geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen 

Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen 

oder der Vorstand sich durch die Erteilung einer Auskunft 

strafbar machen würde. Der Vorsitzende der Hauptversamm-

lung ist nach § 18 Abs. 2 der Satzung ermächtigt, das 

 Frage- und Rederecht von Aktionären zeitlich angemessen 

zu beschränken.

Die Informationen zur Hauptversammlung nach § 124a AktG 

sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.nexus-ag.de unter der Rubrik Investor Relations/Haupt-

versammlungen/HV 2011

zugänglich.

Im Zeitpunkt der Einberufung für die Hauptversammlung be-

trägt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 14.171.150,00 

und ist eingeteilt in 14.171.150 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien. Nach der Satzung gewährt jede Stückaktie eine 

Stimme, allerdings sind die 8.420 von der Gesellschaft ge-

haltenen eigenen Aktien nicht stimmberechtigt, so dass die 

Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

dieser Hauptversammlung 14.162.730 beträgt.  

Villingen-Schwenningen, im April 2011

NEXUS AG

Der Vorstand 

Informationen auf der Internetseite  
der  Gesellschaft

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte   
im Zeitpunkt der Einberufung der  
Hauptversammlung 
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Anfahrtsplan

 

 

  

AUToBAHN KARLSRUHE

A
U

T
o

B
A

H
N

 M
ü

N
c

H
E

N

NoRD

WEST

SüD

oST

AUToBAHN HEILBRoNN

Lindenmuseum

Schillerstraße

Planie

Schlossplatz

Schellin
gerstra

ße

Neues Schloss

Hauptbahnhof

Th
eo

do
r-

H
eu

ss
-S

tr
aß

e
K

ön
ig

st
ra

ße
/F

uß
gä

ng
er

zo
ne

Haus der 

Wirts
chaft

Liederhalle

F
ri

ed
ri

ch
st

ra
ß

e
Fritz-Elsass-Straße

Büchsenstraße

Kienestraße

H
ubertstraße

W
illi-B

leicher-Straße

Katharinenhospital

Kriegsbergstraße

H
o

lz
g

ar
te

n
st

ra
ß

e

Schlossstraße

Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart
www.hausderwirtschaft.de
Tel. 0711-123-0 

Fußweg vom Hauptbahnhof
Den Hauptbahnhof Richtung Königsstraße verlassen  

und dieser Einkaufsmeile rund 500 Meter folgen. Den 

Königsbau auf dem Schlossplatz passieren und direkt  

nach der Buchhandlung Wittwer rechts abbiegen. Von dort 

aus ist das Haus der Wirtschaft mit seiner grünen Kuppel 

bereits sichtbar. Nach 100 Metern führt eine Fußgänger-

unterführung unter der Theodor-Heuss-Straße hindurch  

zum Wirtschafts ministerium sowie zum Haus der Wirtschaft.

Anfahrt mit öffentlichen 
 Verkehrsmitteln
Sie fahren mit der S-Bahn bis zur Haltestelle „Stadt-

mitte“ und gehen Richtung Ausgang „Büchsenstraße“.  

Am Ausgang der Haltestelle ist das Haus der Wirtschaft be-

reits ausgeschildert. Folgen Sie der Beschilderung; nach ca. 

2 Minuten Fußweg erreichen Sie das Haus der Wirtschaft.

•	Anfahrt mit dem PKW

•	Über die Autobahn München, Ausfahrt Degerloch / B 27

•	Über die Autobahn Karlsruhe, Ausfahrt Vaihingen / B 14

•	Über die Autobahn Heilbronn,  

 Ausfahrt Zuffenhausen / B 10 / B 27

Parkmöglichkeit
Parkhaus Hofdienergarage, Schlossstraße 28 – 32

Ein- und Ausfahrt über die Schellingstraße 25 B



NEXUS AG 

Auf der Steig 6, D-78052 Villingen-Schwenningen

Tel +49 (0)7721 8482-0, Fax +49 (0)7721 8482-888

www.nexus-ag.de, info@nexus-ag.de


